
Drucksache Nr. 009/2022
öffentlich

Vorlage an den Ausschuss für Umwelt und Technik

Bauantrag, Entscheidung über die Erteilung des gemeindlichen
Einvernehmens, Max-Schweinlin-Straße, Flst. Nr. 4875, Gemarkung
Neuenburg

Teilnehmer: SBin Magdalena Lais

I. Sachvortrag

Grundstück:
Flst. Nr. 4875
Gemarkung Neuenburg
Straße Max-Schweinlin-Straße

Bebauungsplan: „Am Klemmbach“

Bauvorhaben: Nutzungsänderung von Barbereich zu
Shisha-Bar (Erweiterung der bestehenden
Shisha-Bar)

Einwendungen von Angrenzern: liegen derzeit nicht vor

Ein Lageplan ist beigefügt.

II. Beschlussantrag

Das Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald teilte mit, dass die geplante
Nutzungsänderung aufgrund der Stellungnahme des Fachbereichs Gesundheitlicher
Verbraucherschutz nicht genehmigungsfähig ist, da das Rauchen in Gaststätten
untersagt ist (§ 7 Abs. 1 LNRSchG). Eine Ausnahme hiervon ist nicht ersichtlich.

Durch die Nutzungsänderung würde es keinen rauchfreien Gastraum mehr geben.
Dies ist nicht zulässig.

Die Stadt Neuenburg am Rhein schließt sich der Stellungnahme des Landratsamtes
an.

Der Ausschuss für Umwelt und Technik wird um Kenntnisnahme gebeten.
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